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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 

Die Verordnung (EU) 2021/90 des Rates vom 28. Januar 2021 zur Festsetzung der 
Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen im Mittelmeer und im 
Schwarzen Meer für 2021 muss geändert werden, damit die im Rahmen der Allgemeinen 
Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) festgelegte, im Jahr 2020 jedoch nicht 
ausgeschöpfte Fangquote für Steinbutt übertragen werden kann. 

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden unter Berücksichtigung der Ziele und der 
Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik erarbeitet und stehen im Einklang mit der 
Unionspolitik für nachhaltige Entwicklung. 

• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen stehen im Einklang mit der Politik der Union in anderen 
Bereichen, insbesondere mit der Politik im Bereich des Umweltschutzes. 

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT 

• Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage dieses Vorschlags bildet Artikel 43 Absatz 3 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. 

Die Verpflichtung der Union zur nachhaltigen Nutzung lebender aquatischer Ressourcen 
ergibt sich aus den Verpflichtungen gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates. 

• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit) 

Der Vorschlag fällt gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d AEUV unter die ausschließliche 
Zuständigkeit der Union. Daher findet das Subsidiaritätsprinzip keine Anwendung. 

• Verhältnismäßigkeit 

Der Vorschlag entspricht aus folgendem Grund dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Die 
GFP ist eine gemeinsame Politik. Der Rat erlässt gemäß Artikel 43 Absatz 3 AEUV die 
Maßnahmen zur Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei. 

• Wahl des Instruments 

Vorgeschlagenes Instrument: Verordnung. 

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 

INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 

Entfällt. 

• Konsultation der Interessenträger 

Entfällt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=72465&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/90;Nr:2021;Year:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=72465&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=


 

DE 2  DE 

• Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

Entfällt. 

• Folgenabschätzung 

Der Anwendungsbereich der Verordnung über die Fangmöglichkeiten ist in Artikel 43 
Absatz 3 AEUV festgelegt. 

• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung 

Entfällt. 

• Grundrechte 

Entfällt. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wirken sich nicht auf den Haushalt aus. 

5. WEITERE ANGABEN 

• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und 
Berichterstattungsmodalitäten 

Entfällt. 

• Erläuternde Dokumente (bei Richtlinien) 

Entfällt. 

• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags 

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll die Verordnung (EU) 2021/90 des Rates, 
insbesondere deren Anhang VII, wie nachstehend erläutert geändert werden. 

Wie aus den der GFCM übermittelten Daten hervorgeht, hat Bulgarien im Jahr 2020 83 % 
seiner jährlichen Fangquote für Steinbutt ausgeschöpft (also 62 Tonnen von 75 Tonnen). 
Rumänien hat 93 % seiner jährlichen Fangquote für Steinbutt ausgeschöpft (also 70 Tonnen 
von 75 Tonnen). Daraus folgt, dass die EU ihre Quote zu 88 % ausgeschöpft hat (also 
132 Tonnen von 150 Tonnen). Die von der EU nicht gefangene Menge, die in das Jahr 2021 
übertragen werden soll, beläuft sich somit auf etwa 18 Tonnen. 

Im mehrjährigen Bewirtschaftungsplan der GFCM für Steinbutt, der mit der Empfehlung 
GFCM//41/2017/4 festgelegt und mit der Empfehlung GFCM/43/2019/3 geändert wurde, 
heißt es in Absatz 1 Buchstabe e: „Die nicht ausgeschöpfte Menge, die eine Partei in einem 
bestimmten Jahr übertragen darf, darf 15 Prozent ihrer ursprünglichen jährlichen Fangquote 
nicht überschreiten. Sofern der Bestand sich in einem schlechten Zustand befindet und ein 
wissenschaftliches Gutachten der WGBS eine Reduzierung der fischereilichen Sterblichkeit 
empfiehlt, kann die Übertragung nicht ausgeschöpfter Quoten verboten werden.“ 

Der Antrag der EU, ihre im Jahr 2020 nicht ausgeschöpfte Quote zu übertragen, wurde auf 
der Sitzung des GFCM-Einhaltungsausschusses am 21. Mai 2021 behandelt; der Ausschuss 
erkannte an, dass eine infolge der Covid-19-Pandemie entstandene Ausnahmesituation 
vorliegt. Der Antrag auf Übertragung wurde außerdem von einer Arbeitsgruppe des für das 
Schwarze Meer zuständigen Ausschusses auf einer zu diesem Zweck einberufenen 
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vorgezogenen Sitzung im Juli 2021 erörtert. Daraufhin genehmigte die GFCM auf ihrer 
44. Jahrestagung die Übertragung. 

Der Beschluss der GFCM muss folglich durch Änderung der Verordnung (EU) 2021/90 des 
Rates umgesetzt werden. 

Die in der Verordnung (EU) 2021/90 festgesetzte Verteilung der Fangmöglichkeiten für 
Steinbutt im Schwarzen Meer sollte deshalb geändert werden, um den vom GFCM im Jahr 
2021 vorgenommenen Änderungen der Quoten der Union Rechnung zu tragen. Die 
Verteilung der Fangmöglichkeiten, die sich aus der Nichtausschöpfung ergeben, sollte auf der 
Grundlage des jeweiligen Beitrags der einzelnen Mitgliedstaaten zur Nichtausschöpfung 
erfolgen, ohne dass der mit der Verordnung (EU) 2021/90 festgelegte Verteilungsschlüssel 
für die jährliche Aufteilung der Steinbuttquoten der Union unter ihren Mitgliedstaaten 
geändert wird. Die beiden betroffenen Mitgliedstaaten, Bulgarien und Rumänien, teilen sich 
die Steinbuttquote der Union zu gleichen Teilen, wobei jeder dieser Mitgliedstaaten einen 
Anteil von 50 % an der Steinbuttquote der Union für das Schwarze Meer erhält. 
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2021/0287 (NLE) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/90 des Rates vom 28. Januar 2021 zur 
Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen 

im Mittelmeer und im Schwarzen Meer für 2021  
 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 43 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) 2021/90 des Rates1 sind die Fangmöglichkeiten für bestimmte 
Fischbestände und Bestandsgruppen im Mittelmeer und im Schwarzen Meer für 2021 
festgesetzt. Mit der Verordnung wird der von der Allgemeinen Kommission für die 
Fischerei im Mittelmeer (GFCM) angenommene Bewirtschaftungsplan für die 
Fischerei auf Steinbutt im Schwarzen Meer (geografisches Untergebiet 29)2 in 
Unionsrecht umgesetzt. 

(2) Auf ihrer 44. Jahrestagung im Jahr 2021 erließ die GFCM einen Beschluss, in dem 
festgestellt wird, dass die Europäische Union ihre Fangquote für Steinbutt im Jahr 
2020 nicht ausgeschöpft hat, und die Übertragung der nicht ausgeschöpften Quote in 
Anbetracht der infolge der Covid-19-Pandemie entstandenen Ausnahmesituation 
genehmigt wird. Der GFCM-Beschluss sollte deshalb in Unionsrecht umgesetzt 
werden. 

(3) Die in der Verordnung (EU) 2021/90 festgesetzte Verteilung der Fangmöglichkeiten 
im Schwarzen Meer sollte deshalb geändert werden, um den vom GFCM 
vorgenommenen Änderungen der Quoten der Union Rechnung zu tragen. Die 
Verteilung der Fangmöglichkeiten, die sich aus der Nichtausschöpfung ergeben, sollte 
auf der Grundlage des jeweiligen Beitrags der einzelnen Mitgliedstaaten zur 
Nichtausschöpfung erfolgen, ohne dass der mit der Verordnung (EU) 2021/90 
festgelegte Verteilungsschlüssel für die jährliche Aufteilung der TACs geändert wird. 

(4) Die Verordnung (EU) 2021/90 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(5) Die in der Verordnung (EU) 2021/90 vorgesehenen Fangbeschränkungen gelten mit 
Wirkung vom 1. Januar 2021. Die mit dieser Verordnung eingeführten Bestimmungen 
über die Fangbeschränkungen sollten daher so bald wie möglich in Kraft treten und 
rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 gelten. Der Grundsatz der Rechtssicherheit und 
der Grundsatz des Schutzes legitimer Erwartungen werden durch diese rückwirkende 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2021/90 des Rates vom 28. Januar 2021 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für 

bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen im Mittelmeer und im Schwarzen Meer für 2021 (ABl. 
L 31 vom 29.1.2021, S. 1). 

2 Empfehlung GFCM//41/2017/4 in der durch die Empfehlung GFCM/43/2019/3 geänderten Fassung. 
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Geltung nicht berührt, da die betreffenden Fangmöglichkeiten erhöht werden und noch 
nicht ausgeschöpft wurden. Aus Gründen der Dringlichkeit sollte diese Verordnung 
unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten — 

 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1  
Änderung der Verordnung (EU) 2021/90 

 

Anhang VII der Verordnung (EU) 2021/90 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden 
Verordnung geändert. 

 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident/Die Präsidentin 
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